
Vorabentscheidungsersuchen des Landesgerichts Feldkirch 
(Österreich) eingereicht am 24. Oktober 2012 — Armin 
Maletic, Marianne Maletic gegen lastminute.com GmbH 

und TUI Österreich GmbH 

(Rechtssache C-478/12) 

(2013/C 26/40) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landesgericht Feldkirch 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Armin Maletic, Marianne Maletic 

Beklagte: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH 

Vorlagefrage 

Ist Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates 
vom 22. Dezember 2000 (EuGVVO) über die gerichtliche Zu
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent
scheidungen in Zivil- und Handelssachen ( 1 ) über die Begrün
dung der Zuständigkeit vor dem Gericht des Ortes, an dem der 
Verbraucher seinen Wohnsitz hat, dahin auszulegen, dass dann, 
wenn der andere Partner (hier Reisevermittler mit Sitz im Aus
land) sich eines Vertragspartners (hier Reiseveranstalter mit Sitz 
im Inland) bedient, für Klagen, mit denen beide in Anspruch 
genommen werden, Art. 16 Abs. 1 EuGVVO auch auf den 
Vertragspartner im Inland Anwendung findet? 

( 1 ) ABl. 2001, L 12, S. 1 

Vorabentscheidungsersuchen des Hoge Raad der Nederlan
den (Niederlande), eingereicht am 25. Oktober 2012 — 
Minister van Financiën, andere Verfahrensbeteiligte: X BV 

(Rechtssache C-480/12) 

(2013/C 26/41) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Hoge Raad der Nederlanden 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kassationsbeschwerdeführer: Minister van Financiën 

Kassationsbeschwerdegegnerin: X BV 

Vorlagefragen 

1. a) Sind die Art. 203 und 204 des Zollkodex ( 1 ) in Ver
bindung mit Art. 859 (insbesondere Nr. 2 Buchst. c) 
der Durchführungsvorschriften ( 2 ) zum Zollkodex dahin 
auszulegen, dass das (bloße) Überschreiten der gemäß 

Art. 356 Abs. 1 der Durchführungsvorschriften zum 
Zollkodex festgelegten Versandfrist nicht zu einer Zoll
schuld wegen Entziehens aus der zollamtlichen Über
wachung im Sinne von Art. 203 des Zollkodex führt, 
sondern zu einer Zollschuld nach Art. 204 des Zoll
kodex? 

b) Ist für eine Bejahung der Frage 1. a) erforderlich, dass die 
Betroffenen den Zollbehörden gegenüber Angaben zu 
den Gründen der Fristüberschreitung machen oder ihnen 
gegenüber wenigstens erklären, wo sich die Waren in 
dem Zeitraum zwischen dem gemäß Art. 356 [der 
Durchführungsvorschriften] zum Zollkodex festgelegten 
Fristende und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Gestel
lung bei der Bestimmungszollstelle befunden haben? 

2. Ist die Sechste Richtlinie ( 3 ), insbesondere ihr Art. 7, dahin 
auszulegen, dass Mehrwertsteuer geschuldet wird, wenn eine 
Zollschuld ausschließlich nach Art. 204 des Zollkodex ent
steht? 

( 1 ) Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 
zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 
mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 
(ABl. L 253, S. 1). 

( 3 ) Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche 
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Verfassungsgerichtshof 
(Belgien), eingereicht am 29. Oktober 2012 — Pelckmans 

Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV u. a. 

(Rechtssache C-483/12) 

(2013/C 26/42) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Verfassungsgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Pelckmans Turnhout NV 

Beklagte: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, 
Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV
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